
Fristverlängerung Steuererklärung

Beachten Sie bitte, dass die Online-Fristverlängerung nur bis 31. März möglich ist. Nach diesem Datum melden Sie

sich bitte telefonisch oder per E-Mail beim Bereich Steuern.

Link: eFristverlängerung

https://egov-service.ch/public/web/zh/frist/

